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RS OGH 1971/10/19 8Ob277/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1971

Norm

ABGB §1497 IVG

ZPO §133 Abs2

Rechtssatz

Dem Erfordernis der gehörigen Fortsetzung des Verfahrens im Sinne des § 1497 ABGB ist nicht genügt, wenn der

Kläger, der eine durch eine auswärtige Amtshandlung bedingte halbstündige Abwesenheit des Richters aus dem

Verhandlungssaal ohne Erkundigung als Verhinderung des Gerichtes auslegt und sich entfernt, was den Eintritt des

Ruhens des Verfahrens zur Folge hat, auf eine amtswegige Anberaumung einer Verhandlung wartet und erst acht

Monate später einen Fortsetzungsantrag stellt.
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